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1. 
Die Kirche soll im allgemeinen das Gepräge eines Versammlungshauses der feiernden 
Gemeinde, nicht dasjenige eines Gotteshauses im katholischen Sinne an sich tragen. 

2. 
Der Einheit der Gemeinde und dem Grundsatze des allgemeinen Priesterthums soll durch 
die Einheitlichkeit des Raums Ausdruck gegeben werden. Eine Theilung des letzteren in 
mehrere Schiffe sowie eine Scheidung zwischen Schiff und Chor darf nicht stattfinden. 

3. 
Die Feier des Abendmahls soll sich nicht in einem abgesonderten Räume, sondern inmitten 
der Gemeinde vollziehen. Der mit einem Umgang zu versehende Altar muss daher, 
wenigstens symbolisch, eine entsprechende Stellung erhalten. Alle Sehlinien sollen auf 
denselben hinleiten. 

4.  
Die Kanzel, als derjenige Ort, an welchem Christus als geistige Speise der Gemeinde 
dargeboten wird, ist mindestens als dem Altar gleichwerthig zu behandeln. 

Sie soll ihre Stelle hinter dem letzteren erhalten und mit der im Angesicht der Gemeinde 
anzuordnenden Orgel- und Sängerbühne organisch verbunden werden. 

 


